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Webgeflüster...
Neues zum Thema Internetpräsenz von Zahnärzten

Berufsständisches

 Ist Ihnen auch schon eine 
ins Haus (respektive in die 
Praxis) geflattert? Solch ei-
ne Abmahnung für Ihre In-
ternetseite? 
Die seit einigen Wochen 

auch hier in Niedersachsen 
kursierenden Abmahnungen 
durch Rechtsanwälte sorgen 
für Unruhe. Danach sollen 
nämlich die abgemahnten In-

ternetseiten betroffener Zahnärzte 
Verstöße nach dem Heilmittelwerbe-
gesetz beinhalten. Es wird von den 
Zahnärzten eine strafbewehrte Unter-
lassungserklärung gefordert. Außer-
dem wird die Kostenübernahme der In-
anspruchnahme der entsprechenden 
Rechtsanwaltskanzlei verlangt. Wei-
tere rechtliche Schritte werden ange-
deutet.

Ist der Schreck zunächst auch groß; 
erst einmal gilt: Ruhe bewahren! 

Denn möglicherweise ist eine solche 
Abmahnung sogar unzulässig. Ver-
gleichbare Serienabmahnungen, die 
nur deshalb ausgesprochen wurden, 
um einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder Kosten der Rechtsver-
folgung entstehen zu lassen, stellen 
nämlich einen Verstoß gegen § 8 Abs. 4 
des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) dar. 

Wie dem auch sei, auf die leichte 
Schulter sollte man eine Abmahnung 
dennoch nicht nehmen!

Wie reagieren bei einer 
Abmahnung?
➔ wenn sie berechtigt ist:
Ist eine Abmahnung berechtigt, heißt 
es in einem solchen Fall unbedingt, 
fristgerecht eine Unterlassungserklä-
rung abzugeben. Geschieht dies nicht, 
kann der Abmahnende Klage erheben 
oder eine einstweilige Verfügung be-
antragen. 

➔ wenn Zweifel an ihrer Zulässigkeit 
bestehen:
Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit 
der Abmahnung, empfiehlt sich die Ab-
gabe einer modifizierten Unterlas-
sungserklärung. Diese wird ohne Aner-
kennung einer Rechtspflicht abgege-
ben, und gleichzeitig wird damit die 
Übernahme der Anwaltskosten der Ge-
genseite abgelehnt.

➔ In beiden Fällen gilt:
Unerheblich davon ist bei Abgabe einer 
Unterlassungserklärung das abge-
mahnte Verhalten für die Zukunft zu 
unterlassen. Geschieht dies nicht, wird 
die in der Unterlassungserklärung ver-
einbarte Vertragsstrafe fällig bzw. 
kann die Gegenseite Klage erheben.

➔ unberechtigte Abmahnung:
In einem solchen Fall sollte der Abmah-
nung zunächst fristgerecht widerspro-
chen werden. Danach sollte über wei-
tere Schritte nachgedacht werden, wie 
z.B. das Hinterlegen einer Schutzschrift 
bei Gericht. Hier muss jedoch im Einzel-
fall geprüft werden, welche Maßnah-
men angezeigt sind. Konsultieren Sie 
einen Anwalt!

Wie eine Abmahnung vermieden 
werden kann:
Nachstehende Anmerkungen und Bei-
spiele zeigen Ihnen, wie es funktionie-
ren kann und wie Sie sich auf der si-
cheren Seite bewegen. Schauen wir zu-
nächst an, was häufig abgemahnt 
wird:

Da ist zum einen 
➔ das Impressum (Achtung: Hier gibt 
es aktuelle Änderungen):

Sowie:
➔ Abbildungen des Zahnarztes in Be-

rufskleidung
➔ Fotos von zahnärztlichen Behand-

lungen,
➔ die so genannten Vorher-Nachher-

Fotos.

Impressum
Am 1. März 2007 ist das Telemedienge-
setz in Kraft getreten. Es löst das Tele-
dienstgesetz, das Teledienstdaten-
schutzgesetz sowie weitestgehend 
auch den Mediendienste-Staatsver-
trag ab, die alle zeitgleich mit dem In-
krafttreten des Telemediengesetzes 
außer Kraft traten. 

Wesentliche Änderungen für den 
Zahnarzt bedeutet dies allerdings nicht. 
Lediglich der Hinweis auf Ihrer Website 
»Pflichtangaben nach § 6 Teledienstge-
setz« muss geändert werden in »Pflicht
angaben nach § 5 Telemediengesetz«. 
Denn nunmehr sind die relevanten 
Pflichtangaben in dieser Rechtsvor-
schrift enthalten.

Zu den Pflichtangaben auf Ihrer Web-
site gehören neben dem Namen, der An-
schrift und der E-Mail-Adresse Ihre Be-
rufsbezeichnung, der Staat, in dem die 
Approbation erworben wurde, die Be-
rufsaufsicht, das Partnerschaftsregister 
(falls zutreffend), die rechtlichen Grund-
lagen der Tätigkeit als Zahnarzt, die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(falls vom Finanzamt zugeteilt) sowie ei-
ne Datenschutzerklärung.

Ein Impressum könnte wie folgt aus-
sehen (Muster):

Pflichtangaben gemäß 
§ 5 Telemediengesetz:

Name: 	D r. Max Zahn

Adresse: 	M usterstraße 27
	 12345 Musterstadt

E-Mail: 	D oktormaxzahn@zkn.de

Berufsbezeichnung: 	 Zahnarzt

Approbation  verliehen in: 	Bundesrepublik 
	D eutschland

Zuständige Kammer: 	 Zahnärztekammer Nie-
	 dersachsen, www.zkn.de

Zuständige Kassenzahnärztliche Vereinigung:  	
	K assenzahnärztliche  	
	 Vereinigung Nieder-
	 sachsen, www.kzvn.de

Heike Nagel
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Partnerschaftsregister:

Rechtliche Grundlagen der Berufsausübung:  
	 - Gesetz über die Aus-
	 übung der Zahnheilkunde
	 - Kammergesetz für die 
	H eilberufe
	 - Berufsordnung der 
	 Zahnärztekammer 
	N iedersachsen
	 - Gebührenordnung für 
	 Zahnärzte (www.zkn.de)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

Datenschutzerklärung:

Abbildung des Zahnarztes in 
Berufskleidung:
Grundsätzlich fällt nicht jede Werbung 
des Zahnarztes unter das Heilmittel-
werbegesetz (HWG). So gelten die Ver-
bote des HWG nicht für die reine Image-
werbung, die keinen Bezug auf be-
stimmte Verfahren oder Behandlungen 
nimmt. 

So bestehen zum Beispiel keinerlei 
Bedenken, wenn ein Zahnarzt in Be-
rufskleidung im Rahmen der so ge-
nannten Sympathiewerbung auf bild-
lichen Darstellungen zu sehen ist und 
zum Beispiel sich und sein Praxisteam 
vorstellt. 

Vorsicht ist hingegen geboten bei 
bildlichen Darstellungen, die für eine 
bestimmte Behandlungsmethode oder 
ein Verfahren werben sollen, ebenso 
wie bei den bekannten Vorher-Nach-
her-Fotos.

Sollten Sie unsicher sein und Fragen 
haben, rufen Sie an: Frau Nagel, Tele-
fon (05 11) 8 33 91-110, hilft Ihnen gern 
weiter.  l

 Alle vier Jahre benennt das 
Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Ge-
sundheit die berufsrichter-
lichen Mitglieder auf Vor-

schlag des Justizministeriums. Die eh-
renamtlichen richterlichen Mitglieder, 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, werden 
auf Vorschlag der Kammer benannt. 
Neben den Mitgliedern sind in gleicher 
Anzahl stellvertretende Mitglieder zu 
bestellen. Obwohl die zahnärztliche Be-
rufsordnung in den letzten Jahren kon-
tinuierlich liberalisiert wurde, haben 
die Beschwerden über berufsrechtliche 
Vergehen von Kolleginnen und Kolle-
gen zugenommen. Sicherlich ist dies ei-
ne Folge der noch nicht ausgeurteilten 
neuen Berufsordnung. Viele Kolle-
ginnen und Kollegen müssen erst ler-
nen, mit den neuen Freiheiten umzu-
gehen. Da viele ehrenamtliche Richter 
schon seit vielen Jahren im Berufsge-
richt oder im Gerichtshof für die Heil-
berufe tätig waren, war es diesmal an 
der Zeit, einen Generationenwechsel 

durchzuführen. Die Bestellung zum eh-
renamtlichen richterlichen Mitglied 
kann nur aus wichtigem Grund abge-
lehnt werden und so musste der Vor-
stand aus einer großen Zahl von dafür 
geeigneten Kolleginnen und Kollegen 
eine Auswahl treffen. Nicht benannt 
werden können Organmitglieder der 
Kammer, der Kassenzahnärztlichen- 
oder Kassenärztlichen Vereinigung, 
Mitglieder der Vorstände der Bezirks-
stellen, Mitglieder und stellvertretende 
Mitglieder der Schlichtungsstellen. 
Dies schränkte die Auswahlmöglich-
keiten wiederum etwas ein. Dennoch 
bin ich überzeugt, dass die jetzt be-
nannten Mitglieder zusammen mit 
den Berufsrichtern hervorragend ge-
eignet sind, über die anstehenden Ver-
fahren unabhängig und kompetent zu 
entscheiden. Der Vorstand der ZKN 
dankt allen ausgeschiedenen Mitglie-
dern für ihre Mitarbeit in der Vergan-
genheit und wünscht den Neuen all-
zeit eine glückliche Hand. 

Dr. Michael Sereny, Präsident der ZKN l

Die Berufungsurkunde gemäß § 70 des Kammergesetzes für die Heilberufe wurde am 
25.6.2007 für die Amtszeit vom 1.7.2007 bis 30.6.2011 überreicht an (von links oben im 
Uhrzeigersinn): l Herrn Zahnarzt Uwe Bretthauer, Hannover l Frau Dr. Ira Leonhard, 
Braunschweig l Herrn Dr. Dr. Hartmut Rüter, Walsrode und l Herrn Zahnarzt Hubert 
Schröder, Cloppenburg

Berufsgerichtsbarkeit
Berufung der ehrenamtlichen Richterin und 
der ehrenamtlichen Richter des 4. Senats des 
Gerichtshofes für die Heilberufe Niedersachsen
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